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HAUSHALTSSATZUNG 

des Abwasserzweckverbandes  
Oberes Zusamtal 

Landkreis Dillingen a.d. Donau 
 

für das Haushaltsjahr 2023 
 
 

Aufgrund der §§ 16 - 18 der Verbandssatzung und der 
§§ 41, 42 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (KommZG) in der Verbindung mit Art. 63 ff 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckver-
band folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben auf      506.000,00 € 
und  
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben auf      305.000,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

(1) Betriebskostenumlage 
    Der durch Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur  
    Finanzierung von Ausgaben  
    im Verwaltungshaushalt (Umlagesoll)  
    wird auf                                                 506.000,00 € 
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    festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder um- 
    gelegt. 
    Umlegungsschlüssel ist  
 
    Gemeinde Villenbach       41,78 %       211.000,00 € 
    Stadt Wertingen                18,20 %        92.000,00 € 
    Gemeinde Zusamaltheim  40,02 %      203.000,00 € 
 
 
 
(2) Investitionsumlage 
  1. Der durch Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur  
      Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaus- 
      halt für Anlagen nach § 4 Abs. 2 Ziff. 1 der Ver- 
      bandssatzung (Umlagesoll gem. § 17 Abs. 2 Ziff.1  
      der Verbandssatzung) wird auf          145.000,00 € 
      festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umge- 
      legt. 
 
      Gemeinde Villenbach               42 %    61.000,00 € 
      Stadt Wertingen                       18 %    26.000,00 € 
      Gemeinde Zusamaltheim         40 %    58.000,00 € 
 
  2. Der durch Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur  
      Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaus- 
      halt für Anlagen nach § 4 Abs. 2 Ziff. 2 der Ver- 
      bandssatzung (Umlagesoll gem. § 17 Abs. 2 Ziff. 2  
      der Verbandssatzung) wird auf                     0,00 € 
      festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder wie  
      folgt umgelegt: 
 
      Gemeinde Villenbach                   
      Stadt Wertingen                           
      Gemeinde Zusamaltheim             
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 50.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 
in Kraft. 
 
Wertingen, den 14.03.2023 
Abwasserzweckverband Oberes Zusamtal 
 
 
Stephan Lutz 
Verbandsvorsitzender 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Augsburg 
 

für das Haushaltsjahr 2023 
 

vom 16. März 2023 
 
 

I. 
 
Aufgrund der §§ 13 ff der Verbandssatzung für 
den Zweckverband für Rettungsdienst und Feu-
erwehralarmierung Augsburg, Amtsblatt der Re-
gierung von Schwaben vom 04.11.2003, Seite 
217, Art. 40 ff des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG), BayRS 2020-6-1-I 
und der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO), 
BayRS 2020-1-1-I, erlässt der Zweckverband für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augs-
burg folgende Haushaltssatzung: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  
2 016 813,00 € 

 
und im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  
0,00 € 

 
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen des Zweckverbandes 
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaus-

halt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 

 

1) Der Umlagebedarf setzt sich zusammen aus 
den Kosten für den laufenden Betrieb der Inte-
grierten Leitstelle (1 332 263,00 €) bzw. Tak-
tisch-Technischen Betriebsstelle (315 
760,00 €) und dem Finanzbedarf im Übrigen 
(223 290,00 €). Er beträgt insgesamt 
1 871 313,00 € 

 
2) Für den Betrieb der Integrierten Leitstelle 

sind zu leisten: 
 a) von der Stadt Augsburg   

 40,00% 532 905,20 € 
 b) vom Landkreis Augsburg   

 22,32% 297 361,10 € 
 c) vom Landkreis Aichach-Friedberg 

 12,52% 166 799,33 € 
 d) vom Landkreis Dillingen a.d. Donau 

 10,80% 143 884,40 € 
 e) vom Landkreis Donau-Ries  

 14,36% 191 312,97 € 
 
3) Für den Betrieb der Taktisch-Technischen 

Betriebsstelle sind zu leisten: 
 a) von der Stadt Augsburg   

 40,00% 126 304,00 € 
 b) vom Landkreis Augsburg   

 22,32%   70 477,63 € 
 c) vom Landkreis Aichach-Friedberg 

 12,52%   39 533,15 € 
 d) vom Landkreis Dillingen a.d. Donau 

 10,80%   34 102,08 € 
 e) vom Landkreis Donau-Ries  

 14,36%   45 343,14 € 
 
4) Für den Finanzbedarf im Übrigen sind zu leis-

ten: 
 a) von der Stadt Augsburg   

 32,41%           72 368,29 € 
 b) vom Landkreis Augsburg   

 27,70%           61 851,33 € 
 c) vom Landkreis Aichach-Friedberg 

 14,72%           32 868,29 € 
 d) vom Landkreis Dillingen a.d. Donau 

 10,55%           23 557,09 € 
 e) vom Landkreis Donau-Ries  

 14,62%           32 645,00 € 
 
 

§ 5 
 
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan werden nicht beansprucht. 

 
 

§ 6 

e n t f ä l l t 

 
§ 7 

 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 

2023 in Kraft. 
 
 
Augsburg, den 16. März 2023 
Zweckverband für Rettungsdienst und  
Feuerwehralarmierung Augsburg 
 
 
 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg 
Verbandsvorsitzende 
 
 

II. 
 
 
Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung bei der Verbandskämmerei 
des Zweckverbandes in Augsburg, Rathausplatz 
2 a, Zimmer Nr. 209, während der Öffnungszei-
ten öffentlich zur Einsichtnahme auf. 

 
 RABl Schw. 2023 

 
Änderung der Satzung des 

Zweckverbandes für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Augsburg 

 
 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Augsburg hat in ihrer Sitzung am 02.03.2023 fol-
gende Satzung beschlossen:  
 
 

Satzung: 
 

Auf Grund von Art. 44 Abs. 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit wird die Ver-
bandssatzung des Zweckverbandes für Ret-
tungsdienst und Feuerwehr-alarmierung Augs-
burg vom 15.10.2003 (Amtsblatt der Regierung 
von Schwaben Nr. 22/2003, Seite 217 ff und 
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Amtsblatt der Regierung von Schwaben Nr. 
7/2006, Seite 74), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 15.04.2014 (Amtsblatt der Regierung 
von Schwaben Nr. 5/2014, Seite 38 f) wie folgt 
geändert: 

 
§ 1 

 
§ 13 wird um Satz 2 ergänzt und wie folgt neu 
gefasst: 
 
¹Für die Verbandswirtschaft gelten die Vorschrif-
ten über die Gemeindewirtschaft entsprechend, 
soweit nicht das Gesetz über die kommunale Zu-
sammenarbeit etwas anderes vorschreibt. ²Für 
die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes ist 
die KommHV-Kameralistik anzuwenden. 
 
 
§ 16 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(1) Die Jahresrechnung ist innerhalb von 6 Mo-
naten nach Abschluss des Haushaltsjahres auf-
zustellen und innerhalb von 12 Monaten örtlich 
zu prüfen. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung im Amtsblatt der Regierung von 
Schwaben in Kraft. 
 
Augsburg, den 13.03.2023 
Zweckverband für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Augsburg 
 
 
 
Eva Weber 
Verbandsvorsitzende 
 

 
 
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes erlässt der Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Eichberggruppe Wengen folgende 
 
 

Neufassung der Beitrags- Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung vom 17.11.2014 

 
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabga-
besatzung des Zweckverbandes zur Wasserver-

sorgung der Eichberggruppe Wengen 
(BGS/WAS)  

  
vom 16.03.2023 

  

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes erlässt der Zweckverband zur Wasserver-
sorgung der Eichberggruppe Wengen (im Folgenden 
„Verband“ genannt) folgende Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Wasserabgabesatzung: 
  
 

§ 1  
 

Beitragserhebung 
  
Der Verband erhebt zur Deckung seines Aufwands für 
die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung ei-
nen Beitrag. 
   

§ 2  
 

Beitragstatbestand 
 

  
Der Beitrag wird erhoben für 
  
1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte 

oder gewerblich nutzbare Grundstücke, wenn 
für sie nach § 4 WAS ein Recht zum An-
schluss an die Wasserversorgungseinrichtung 
besteht 

 
 oder  
 
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
   
 

§ 3 
  

Entstehen der Beitragsschuld 
 

  
(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirkli-

chung des Beitragstatbestandes. Ändern sich 
die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, 
entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld 
mit dem Abschluss der Maßnahme. 

  
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlas-

sen und ist der Beitragstatbestand vor dem 
Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht 
die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser 
Satzung. 

   
  

 
§ 4  

 
Beitragsschuldner 

  
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigter ist. 
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§ 5  

 
Beitragsmaßstab 

  
(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche 

und der zulässigen Geschossfläche berech-
net. In unbeplanten Gebieten wird die Grund-
stücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 m her-
angezogen. Bei mehrfach erschlossenen 
Grundstücken ist die Begrenzung auf alle Sei-
ten, zu denen das Grundstück die Möglichkeit 
des Anschlusses an die öffentliche Wasserver-
sorgungseinrichtung hat, zu beziehen; nicht 
herangezogen wird in diesen Fällen die Flä-
che, die außerhalb aller Tiefenbegrenzungsli-
nien liegt. Reichen die Bebauung bzw. die ge-
werbliche Nutzung über die Begrenzung nach 
Satz 2 hinaus oder näher als 10 m an diese 
Begrenzung heran, ist die Begrenzung 10 m 
hinter dem Ende der Bebauung bzw. der ge-
werblichen Nutzung anzusetzen. 

  
(2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, 

wenn ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan 
besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist darin 
eine Geschossflächenzahl (§ 20 Baunutzungs-
verordnung –BauNVO) festgelegt, errechnet 
sich die Geschossfläche für die Grundstücke 
durch Vervielfachung der jeweiligen Grund-
stücksfläche mit der im Bebauungsplan festge-
setzten Geschossflächenzahl. Ist im Bebau-
ungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) 
festgesetzt, ergibt sich die Geschossfläche 
aus der Vervielfachung der jeweiligen Grund-
stücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt 
durch 3,5. Ist im Einzelfall nur eine geringere 
Geschossfläche zulässig, ist diese maßge-
bend. Ist jedoch im Zeitpunkt des Entstehens 
der Beitragsschuld eine größere Geschossflä-
che vorhanden, ist diese zugrunde zu legen. 

  
(3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines 

Bebauungsplans beschlossen ist, ist die zuläs-
sige Geschossfläche nach dem Stand der Pla-
nungsarbeiten zu ermitteln. Abs. 2 Sätze 4 und 
5 gelten entsprechend. 

 
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln 

nach der für vergleichbare Baugebiete in der 
Gemeinde festgesetzten Geschossflächen-
zahl, wenn 

 
a) in einem aufgestellten Bebauungsplan 

das zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist, 
 
b) sich aus einem in Aufstellung begriffe-

nen Bebauungsplan die zulässige Ge-
schossfläche nicht hinreichend sicher 
entnehmen lässt, 

 

c) in einem in Aufstellung begriffenen Be-
bauungsplan das zulässige Maß der 
Nutzung nicht festgesetzt werden soll 

 
 oder 
 

d) ein Bebauungsplan weder in Aufstel-
lung begriffen noch vorhanden ist. 

  
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 

  
(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt 

sich die zulässige Geschossfläche aus der 
durchschnittlichen Geschossflächenzahl, die 
nach § 34 BauGB in Verbindung mit § 17 und 
§ 20 BauNVO aus der in der Umgebung vor-
handenen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 
Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 

  
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche 

Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, wird als 
zulässige Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grund-
stücke, bei denen die zulässige Bebauung im 
Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur un-
tergeordnete Bedeutung hat, gelten als ge-
werblich genutzte unbebaute Grundstücke im 
Sinn des Satzes 1. 

  
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuzie-

henden Grundstück vorhandenen Gebäude o-
der selbständigen Gebäudeteile, die nach der 
Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach An-
schluss an die Wasserversorgung haben oder 
die nicht angeschlossen werden dürfen, wird 
von der für das Grundstück ermittelten zulässi-
gen Geschossfläche abgezogen und der Bei-
tragsberechnung nicht zugrunde gelegt. Das 
gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Ge-
bäudeteile, die tatsächlich an die Wasserver-
sorgung angeschlossen sind oder die bei der 
Berechnung der auf dem Grundstück zulässi-
gen Geschossfläche ohnehin unberücksichtigt 
bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 
BauNVO). Geschossflächen sind insoweit ab-
zuziehen, als sie auf die zulässige Geschoss-
fläche (§ 20 BauNVO) anzurechnen sind. 

  
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich 

gilt als zulässige Geschossfläche die Ge-
schoss-fläche der vorhandenen (tatsächli-
chen) Bebauung. Die Geschossfläche ist nach 
den Außenmaßen der Gebäude in allen Ge-
schossen zu ermitteln. Kellergeschosse wer-
den mit der vollen Fläche herangezogen. 
Dachgeschosse werden nur herangezogen, 
soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder 
selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss 
an die Wasserversorgung auslösen oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude 
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oder Gebäudeteile, die tatsächlich an die Was-
serversorgung angeschlossen sind. Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, 
wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtli-
nie herausragen. 

  
(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nach-

träglichen Änderung der für die Beitragsbe-
messung maßgeblichen Umstände, soweit 
sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine Beitrags-
pflicht entsteht insbesondere 

 
– im Fall der Vergrößerung eines Grund-

stücks für die zusätzlichen Flächen, 
soweit für diese bisher noch keine Bei-
träge geleistet wurden, 

 
– wenn sich die zulässige Geschossflä-

che durch Aufstellung oder Änderung 
eines Bebauungsplanes oder durch 
Erlass oder Änderung einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB oder durch 
die konkrete Bebauung auf dem 
Grundstück später vergrößert, für die 
zusätzlichen Flächen, 

 
– wenn sich durch eine nachträgliche 

Bebauung des Grundstücks im Rah-
men der Anwendung des Abs. 1 
Sätze 2 bis 4 die der Beitragsberech-
nung zugrunde zu legende Grund-
stücksfläche vergrößert, 

 
– im Fall der Nutzungsänderung eines 

bisher beitragsfreien Gebäudes im 
Sinn des § 5 Abs. 7, wenn infolge der 
Nutzungsänderung die Voraussetzun-
gen für die Beitragsfreiheit entfallen, 

 
– für Außenbereichsgrundstücke 

(Abs. 8), wenn sich die der Beitragsbe-
rechnung zugrunde gelegte Ge-
schossfläche im Sinn von Abs. 8 spä-
ter vergrößert oder sonstige Verände-
rungen vorgenommen werden, die 
nach Abs. 8 für die Beitragsbemes-
sung von Bedeutung sind. 

  
  

§ 6  
 

Beitragssatz 
 

  Der Beitrag beträgt 
  

a) pro m² Grundstücksfläche      1,50 €              

   

b) pro m² zulässiger Geschossfläche              4,50 €              

   

 
 

§ 7  
 

Fälligkeit 
  
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Beitragsbescheides fällig. 
  
  

§ 8  
 

Beitragsablösung 
  
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitrags-
pflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet 
sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 
  
  

§ 9  
 

Erstattung des Aufwands für Grundstücksan-
schlüsse 

  
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, 

Verbesserung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung sowie für die Unterhaltung der 
Grundstücksanschlüsse im Sinn des § 3 WAS 
ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils 
tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

  
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Ab-

schluss der jeweiligen Maßnahme. Schuldner 
ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Er-
stattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erb-bauberechtigter ist; mehrere 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberech-
tigte) sind Gesamtschuldner. § 7 gilt entspre-
chend. 

  
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem 

Entstehen abgelöst werden. Der Ablösungs-
betrag richtet sich nach der voraussichtlichen 
Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
 

§ 10  
 

Gebührenerhebung 
  
Der Verband erhebt für die Benutzung der Wasserver-
sorgungseinrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Ver-
brauchsgebühren (§ 10). 
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§ 11  
 

Grundgebühr 
  
(1) Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurch-

fluss der verwendeten Wasserzähler berech-
net. Befinden sich auf einem Grundstück nicht 
nur vorübergehend mehrere Wasseran-
schlüsse, wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Dauerdurchflusses der einzelnen 
Wasserzähler berechnet. Soweit Wasserzäh-
ler nicht eingebaut sind, wird der Dauerdurch-
fluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögli-
che Wasserentnahme messen zu können. 

  
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung 

von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
  

a)      Q3        =     4 m³/h             70,00 € jährlich 
 

b)      Q3              =   10 m³/h           120,00 € jährlich 
 

c)      Q3                      =   16 m³/h             180,00 € jährlich. 
 

 
§ 12  

 
Verbrauchsgebühr 

 
  
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der 

nachfolgenden Absätze nach der Menge des 
aus der Wasserversorgungseinrichtung ent-
nommenen Wassers berechnet.  

 
(2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte 

Wasserzähler ermittelt. 
 

Er ist vom Verband zu schätzen, wenn 
 
  1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 
  2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ab-

lesung nicht ermöglicht wird oder 
  3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass ein Wasserzähler den wirklichen Was-
serverbrauch nicht angibt. 

  
(3) Die Gebühr beträgt 1,50 € pro Kubikmeter 

entnommenen Wassers. 
 
(4)  Für Bauwasserbezug beträgt die Gebühr pau-

schal 50,00 Euro. 
  
(5) Auf Antrag des Grundstückseigentümers kann 

der Einbau von Zwischenzählern zum Nach-
weis der verbrauchten und zurückgehaltenen 
Wassermengen z.B. bei Gartenbewässerung 
oder bei landwirtschaftlicher Tierhaltung ge-
stattet werden. 

Die auf Kosten des Eigentümers durch einen 
Installationsfachbetrieb einzubauende Was-
seruhr hat den Vorgaben der DIN 1988 (Trink-
wasserinstallation) zu entsprechen und muss 
geeicht sein.  
Nach erfolgter Installation ist eine Abnahme 
der technischen Anlage und eine Verplombung 
der Wasseruhr durch den Verband vorzuneh-
men. Näheres regelt das Merkblatt „Vorausset-
zungen für die Installation eines privaten Zwi-
schenzählers.“ 

 
(6) Die Kosten, die durch die Prüfung der techni-

schen Anlage, Verplombung und den Verwal-
tungs-mehraufwand entstehen, hat der Ge-
bührenpflichtige zu tragen. 
Zur Abgeltung dieser Kosten wird eine Pau-
schale von 50,00 Euro erhoben, welche erst-
mals nach Abnahme und dann regelmäßig alle 
sechs Jahre (Ablauf der Eichzeit) fällig wird. 

   
  

§ 13  
 

Entstehen der Gebührenschuld 
 

  
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Was-

serentnahme.  
 
(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals in dem 

Monat, der auf den Zeitpunkt der betriebsferti-
gen Herstellung des Anschlusses folgt.  

  
  

§ 14  
 

Gebührenschuldner 
  
(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des 

Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich berechtigt ist. 

  
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber ei-

nes auf dem Grundstück befindlichen Be-
triebs. 

  
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamt-

schuldner. 
 
 

§ 15  
 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 

  
(1) Die Grund- und die Verbrauchsgebühren wer-

den einen Monat nach Bekanntgabe des Ge-
bühren-bescheides fällig. 
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(2) Auf die Verbrauchsgebühren sind zum 15. Ap-
ril und 15. Oktober jeden Jahres Vorauszah-
lungen in Höhe von je 40 % der Jahresabrech-
nung des Vorjahres zu leisten (auf- oder abge-
rundet auf volle Eurobeträge).  
Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, setzt 
der Zweckverband die Höhe der Vorauszah-
lungen unter Schätzung des Jahresgesamtver-
brauchs fest. 
 

   
§ 16  

 
Mehrwertsteuer 

 
  
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und 
Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe erhoben.  
 
  

§ 17  
 

Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 
 

  
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, 
dem Zweckverband für die Höhe der Abgabe maßgeb-
liche Veränderungen unverzüglich zu melden und über 
den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Aus-
kunft zu erteilen. 
  
 

§ 18  
 

Inkrafttreten 
  
 
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffent-

lichung im Amtsblatt des Landkreises Dillingen 
a.d.Donau in Kraft. 

  
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 17.11.2014 

mit erfolgten Änderungen außer Kraft. 
  
 
 
Villenbach, den 16.03.2023 
 
 
 
Werner Filbrich 
Verbandsvorsitzender  
 

 

 
 
 
 

Haushaltssatzung des Schulverbandes 
„Grund- und Mittelschule Höchstädt“ 
 
für das Jahr 2023 

 
 
Auf Grund der Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 41 
Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff der Gemein-
deordnung erlässt der Schulverband „Grund- und 
Mittelschule Höchstädt“ folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit  
2.110.550,00 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 
8.666.900,00 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 
2.800.000,00 € vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 

Verwaltungsumlage 

 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht ge-
deckten Bedarfs (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 
1.771.700,00 € festgesetzt. Dieser nicht gedeckte 
Bedarf wird in Höhe von 1.119.500,00 € nach der 
Zahl der Verbandsschüler und in Höhe von 
652.200,00 € nach den anteiligen Schuldendienst-
leistungen auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. 
Die für die Berechnung der Verbandsumlage 
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maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. 
Oktober 2022 beträgt 552 Schüler. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-
haltsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2023 in Kraft. 
 
 
Höchstädt a.d.Donau, den 20.03.2023 
Schulverband Grund- und Mittelschule Höchstädt 
 
 
Gerrit Maneth 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Das Landratsamt Dillingen a.d. Donau hat dem 
Schulverband „Grund- und Mittelschule 
Höchstädt“ für den Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen in Höhe von 2.800.000,00 € für Investiti-
onen und Investitionsfördermaßnahmen im Ver-
mögenshaushalt mit Schreiben vom 10.03.2023 
(Aktenzeichen 30-9470//23) die rechtsaufsichtli-
che Genehmigung erteilt. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt 
gem. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssat-
zung und damit für die gesamte Zeit ihrer Wirk-
samkeit innerhalb der allgemeinen Dienststun-
den in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Höchstädt auf. 
     

 

Der Landkreis Dillingen a.d.Donau sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

 einen Bautechniker der Fachrichtung 

Tiefbau (m/w/d) für das Team 131 „Kom-

munaler Tiefbau 

 

 einen Diplom-Verwaltungswirt bzw. 

Verwaltungsfachwirt (m/w/d)  als Sach-

bearbeiter „FQA“ für das Team 220 „So-

zialhilfe, Seniorenberatung“ 

 

Zudem bietet der Landkreis zum 1. Oktober 2023 
einen Studienplatz für ein Studium der Sozialen 
Arbeit – Soziale Dienste der Jugend-, Sozial- 
und Familienhilfe in Zusammenarbeit mit der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Hei-
denheim an. 

 
Ausführliche Informationen zu den genannten 
Stellen, über die konkreten Aufgaben, die zu er-
füllenden Anforderungen und unsere Erwartun-
gen finden Sie auf der Homepage des Landkrei-
ses unter www.landkreis-dillingen.de, Rubrik „Be-
ruf und Karriere“. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dillingen a.d.Donau, 31. März 2023  

Markus Müller 

Landrat 

http://www.landkreis-dillingen.de/

